
A b s c h r i f t

Köslin,den 23. März 36.

Lieber Bruder Immer !

loh möchte Dir für Deine uannhafte Schrift danken und Dir in
der Anlage einen kleinen Beitrag üboraeivlenj denn Du sammelst dpch wei-
ter Material . Es ist ja unmöglich,dass wir als Kirche Jesu Christi eine
derartige antichristliche Propaganda schweigend hinnehmen! Wir könnten
die Verantwortung vor unserem Gott und unseren Brüdern wahrhaftig nicht
tragen! Es geht doch um die Zukunft unseres Volkes.

Mi-s brüderlichem Grus s !
Keil Hi'Tior !
Dein

gez, P.Schiller

Abschrift
•.*

Am Sonntag,den 18.August ds.Js.unternahm der Jungmädchenver*
ein Altkrakow gemeinsam mit dem Jungmädchenverein Grupenhagen einen Aus*
flug nach Pollnow.Nachdem die jungen Mädchen vorm.am Gottesdienst teil-
genommen und dort gesungen hatten,hielt ich nachm. etwa 4 Uhr eine .Bibel«
besprechung mit ihnen auf der "Grossen Auseicht",einem Berge dicht bei
Pollnow.Die Besprechung fand im geschlossenen Saal eines Lokales statt«

Schon während der Besprechung wurde bemerkt,dass Hitler-Jun«
gen vor dem Saal standen,die drohend die Pauste gegen die Fenster erhöbe»,
Als nach der Besprechung die ersten Mädchen den Saal verliesaen,kamen
.die Jungen auf sie zu und begannen,sie in wüster Weise zu beschimpfen,
nachdem die Mädchen auf die Präge: "V/er seid ihr?" geantwortet hatten:
"Evangelische Jugend!" *

Ich ging sofrt hinaus,als ich <3e,a hörte und sagte: "Laset l
die. Mädchen in Ruhe!" Darauf die jungen:"Ihr seid Verräter! Ihr trennt
die Jugendühr stellt Christus voran! Das iuj: eine Schande! Erst Deutseh»
land,dann Christus! Ich erwiderte,dass allardiiigs für uns Christus zu
allererst käme. Der Scharführer ergriff mich sju Arai,liess meinen Arm wie-
der los und rief: "Ich mähe mich dreckig an ihm,;' Das wiederholte sich
mehrmals. Zwischendurch immer wieder der Ruf der- etwa 16 bis 19jährigen
Jungen:"Wir sind Kämpfer, wir kämpfen!" Ich bemerkte, daiis auch ich ge-
kämpft hätte für Deutschland,nämlioh während des Krieges."In der Etappe
wirst du gesteckt haben!" war die Antwort. Keine wiederholte Aufforderung,
uns gehen zu lassen,wir vriirden 1:1 nies den Böig her untergehen, wenn sie
rechts wollten oder umgekehrt,war vergeblich; sie Hessen nicht von uns,
Meine Frau begann nun, mit des Mädchen dou Berg h-i.nunterzusteigen.Da
liefen die Jungen voran zu üe:i Mädchen,die vorne gingen.Ich lief. hin-
terher,damit den Mädchen nichts geschähe. Y/ieder ergriff mich der' •
SQharführer am Arm,hielt mix' d.i3 Jj'aust vors Gesicht und rief: "Er ist
ein Jude! Hebräisch sollte er reden! Schads, dass er deutsch spricht!"
Auch das wiederholte er mehrmals. Ich liass es geschehen,antwortete
auch nicht,weil die Stimmung cer Jungen so w:.,r,class jeden Augenblick
eine blutige Schlägerei losgehen konnte."Bist Du schwerhörig oder hast
du Watte in den Ohren ?" riefen sie. Auch die Mädchen sagten keinen
Ton. Immer neue Rufe der Rädelsführer wie:"Mädel,lasst Euch nicht
verführen von diesen Verrätern! Eure Stunde wird'schlagen,wo Ihr auch
bei uns seidl" Wenn Ihr nichts mehr zu fressen hal't,werdet Ihr sehen,
wo Euer-Christus bleibt!" -"Schämt Such,deutsche f.ädchen,dass Ihr noch
den Pfaffen nachlauft und. ihre Märchen glaubt."" KVir sind Arbeiter,
wir haben Arbeiter fauste >" Auch von Mose und Besclrieidung riefen sie



etwas den Mädchen zu. AI G wir den Berg herunter waren und zu dem Sportplatz
am FUSS des Berges kamen, riefen sie, wie eine Meute uns umgebend , im Sprech-
chor: "Erst Deutschland, dann Christus»" ^Chriwtentum ist internationale
Rassenschande!11- "Nieder mit der. evang. Jugend! " "Nieder mit Christus!" und
Ähnliches. Auf dem Sportfest waren viele Menschen zu einem Turnfest ver-
sammelt. Sie standen stumm. Soweit ich sehen kannte, wagte niemand, den Jun-
gen entgegenzutreten. So erreichten wir die Strasse. Meine Frau brach hier
ohnmächtig zusammen. Als sie wieder zu sich kam, waren auch die Jungen, die
einen Augenblick am Sportplatz zurückgeblieben waren, wieder da. Sie trie-
ben es auch jetzt, wo wir am Eingang der Stadt waren, weit er wie bisher,

Pastor Eichler, der de Bibelbesprechung miterlebt und von
da an alles mit angesehen hatte, holte nun einen Pqlizeibeamten heraus,
an dessen Hause wir vorbeikamen. Der stellte die i$mer noch wie unsinnigen
Jungen zur Rede. Die brüllten, indem sie auf mich zeigten: "Den wellen wir
haben!" Der Beamte forderte sie auf, sich eines anderen Tones zu befleissi-
gen."Das ist unser Ton. Das ist Kämpferton!" Der Beamte forderte den Schar*
führer auf »mitzukommen, da seine Personalien festgestellt werden müssten.
Es half dem Jungen nicht, dass er rief: "Sie wollen mich in Hitlers Reich
aufschreiben? Seit 1929 bin ich in der Partei!" Auch die anderen Jungen
mussten zurückbleiben, und wir waren befreit. Wir gingen sofort zum Markt,
um mit dem Auto so schnell wie möglich Pollnow zu verlassen. Die Mädchen
fuhren nach Hause tieferschüttert. Sie hatten die Macht der Finsternis
in dieser Stunde zu spüren bekommen wie noch nie. Was wohl alle empfanden»
dem gaben die Grupenhäger Mädchen Ausdruck, als sie während der Heimfahrt
Auto, nachdem die lange still sinnend dagesessen hatten,unveraittelt,gan*
aus sich heraus, zu singen begannen: "Er-halt uns, Herr, bei deinem Wort *
"Was ist die Macht, was ist die Kraft, des Christen stolze Ritterschaft. , *
"Ein feste Burg ist unser Gott."

Der Vorfall hat in Pollnow grosse Aufregung verursacht*.
Es hat sich herausgestellt, dass es sich um Berliner Hitler jungen handelt*
die zur Erholung im Kommerower Lager (bei Crangen) sind. Die Jungen haben
auch sonst schon mehrfach Zusammenstb'sse mit der Polizei gehabt.

Die Parteileitung in Schlawe hat sich nun mit der Angele*
genheit befasst und das Kummer ower Lager für 6 Wochen aufgehoben. Der
Scharführer, der bei dem Vorfall die Hauptrolle gespielt hatte, hat bei
Pastor Eichler in Pollnow in seinem Namen und im Namen der Hit ley~ Jungeil
um Verzeihung gebeten.

Pur die Richtigkeit des Berichtes.
Altkrakow, den 22. August 1935,.

K r a m e r
Den vorstehenden Bericht über einen Vorgang in unserem Kirchenkreise über-
sende ich zur gefl. Kenntnisnahme. Der Bericht zeigt deutlich, wie weit
die Irreführung der Jugend durch die neuheidnischen G-edankengänge bereits
vorgeschritten ist.
-------- Schlawe, den 24̂ 35. ____ gez.31ock,Sup. ________
Abschrift. "Der Gauleiter und Oberpräsident Kube sagte auf einem Gebietstref-
*en der kurmärkischen H.J. u. a. folgendes:
»Wir werden dafür sorgen, daß Deutschlands Jugend im stolzen Geist von Lange-
larck und nicht in irgendwelchem Konf essionsgoist erzogen wird. Der Glaube
ler deutschen Jugend ist allein der Glaube an Deutschland. . .DennSitte,mei-
ie deutschen Jungen, liegt im Blut und nicht im der Dressur, noch dazu, wenn
.lese aus Vorderasien bezogen ist... Darum sollt ihr auch heute in der kon-
'essionellcn Hetze euch eines merken: Gott will, mein deutscher Junge, dass
u auf Erden an Deutschland und sein unsterbliches Loben glaubst. Und wir
erden dir das Recht auf diesen Glauben ertrotzen. . .t; ad dann wird ein
itlerdeutschland sein ohne Reaktion, ohne Konfessionsiiader. . .Adolf Hitler,
.estern, heute nnd in alle Ewigkeit : Sieg Heil!'"
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Über die Freisprechung von Pastor Brunzema,Emden.

Die Brüder werden sich erinnern, dass Pastor Brunzema im Juli
1935 bei seiner Einführung in Binden den einführenden deutsch-christlichen
stellvertretenden Superintendenten gefragt hat:Bist du 'Deutscher Christ?
Daraufhin wurde Pastor Brunzema vom Kirchenrat der Gemeinde Emden bei der
Leitung. der Kirche verklagt und von dieser verurteilt wegen Störung der
Ordnung. Am 19« März fand. -in der Berufungsinstanz die Angelegenheit ein
für Brunzema günstiges Ende* Hierzu schreibt Pastor Rosenboom-Neuenhaus
folgendes: "Am 19» März haben Freund Arends und -ich Bruder Brunzema bei
seiner Berufungsverhandlung vor dem Obersten Gerichtshof unserer Landes-
kirche in der ehrwürdigen Konsistorienstube der moederkerk zu Emden
juristisch bzw. theologisch vertreten. Das Ergebnis war erfreulich, Brun-
zema freigesprochen! Das Beste vom Ganzen ist entschieden beifolgendes
Gutachten, das wir uns von Karl Barth erbaten und prompt durch Eilpost
erhielten. Es wird auch Sie interessieren; Karl • Barth hat es mir für je-
den mir gutsöheinenden Zweck zur Verfügung gestellt. Goeman schreibt:
'Bei der Lektüre dieses Gutachtens muss doch mancher theologisch erröten!*
Hrff entlich ! !"

.Basel, den 16. März 1936.

Gutachten
Durch Herrn. o ..... .in* ....... (Schreiben vom 11.3.1936) und durch

Herrn. ....... .in. ....... (Schreiben vom 12.3.1936) bin ich aufgefordert,
zu einer Reihe mir vorgelegter Fragen Stellung zu nehmen. Ich antworte
darauf wie folgt:
1. Vertreten die Deutschen Christen eine mit dem Bekenntnis der reformier-
ten Kirche unvereinbare Irrlehre ?

Antwort:Ja. Der entscheidende und beherrschende Satz der Lehre
der Deutschen Christen besteht in der Behauptung, dass die Kirche ausser
auf das in der Heiligen Schrift bezeugte Y/ort Gcttes in Jesus Rhristus
auch noch auf eine dem deutschen Volk in seiner Geschichte, insbesondere
im Jahre 1933 und seither, widerfahrene direkte Gottesoffenbarung zu hören
habe, und jene erste nach Massgabe dieser zweiten Offenbarung zu verstehen
sei. Diese Behauptung ist mit Fr. 1 des Heidelberger Katechismus, mit den
hinsichtlich des Wortes Gottes, der Offenbarung und der Heiligen Schrift
abgegebenen ausdrücklichen Erklärungen aller reformierten Bekenntnisschrif-
ten, aber auch mit.der ganzen Grundrichtung der calvinischen (wie der
lutherischen !) Kirchenreformation unverträglich. In diesem Sinn hat sich.
denn auch die erste freie reformierte Synode (4.1.1934 in Barmen-Gemarke)
in ihrer "Erklärung über das rechte Verständnis der reformatorischen Be-
kenntnisse in der Deutschen Evangelischen Kirche der Gegenwart" (vgl.be-
sonders die Abschnitte I,II,III und V,3-4) entschieden und unzweideutig
ausgesprochen. Und es haben sich die Hauptversammlung des Ref. Bundes für
Deutschland (29.-30<Nov.1934' Jn Detmold) und die 2.freie reformierte Synode
(26.-28.März 1935 in Siegen) ausdrücklich auf den Beden der auf der Bekennt-
nissssnode der Deutschen Evangelischen Kirche (31.Mai 1934 in Barmen-Gemarke)
beschlossenen, im gleichen Sir.n gehaltenen theologischen Erklärung (vgl. '•
besonders Satz 1,3 und 6) gestellt. Die Vereinbarkeit der deutschchrist-
lichen Lehre mit den Bekenntnisschriften der reformierten Kirche ist m.TV."
von'keiner reformiert kirchlichen Körperschaft oder Vereinigung öffent-
lich behauptet •••><!er gar zu beweisen versucht worden.
2»Lag die Bejahung; dieses Satzes auch im Sinn des sogen, üelsener Proto-
kolls vom 21.12.1934"? "

Antwort: Ja. Dieses Protokoll stammt in allen entscheidenden
Bestandteilen aus meiner eigenen Feder und ich würde nicht daran gedacht
haben,es zu unterzeichnen;wenn ich nicht der Überzeugung gewesen wäre,.dass
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sein Inhalt eben diesen Sinn habe.Sät z 1 dieses Protokolls ist inhaltlich
identisch mit den zweifellos gegen die Deutschen Christen gerichteten Sät-
zen 11,1 der Erklärung der ersten freien reformierten Synode und 1 der Er-
klärung der Barmer Bekenntnissynode der DEK (s.o.) und es kann unter V^raua-
setzung der guten Treue aller Unterzeichner des Uelsener Protokolls auch
darüber keine Meinungsverschiedenheit bestehen, dass sie sich darüber einig
waren', mit diesem Satz die Lehre der Deutschen Christen als Irrlehre zu be-
zeichnen.
3»Ist die Bejahung dieses Satzes durch das Ueleener Protkoll als eine
kirchliche Entscheidung der reformierten Landeskirche Hannover anzusprechen?

Antwort:juristisch:Nein; moralisch:Ja. Wir gingen in Uelsen nach
meiner bestimmten Erinnerung auseinander im Bewusstsein,eine für beide ver-
handelnden Teile, also auch für die reformierte Landeskirche Hannover gül-
tige und bindende Verständigungsbasis geschaffen zu haben.P.Middendorff
als Vertreter der ref. hannoverschen Bekenntnisgemeinschaft durfte- vor-
behaltlich der späteren Ratifizierung durch die ref. hannoverschen Kir-
chenbehörden - angesichts der Vertretung der Gegenseite durch die Person-,
lichkeiten des Landessuperintendenten D.Dr. Hollweg und des P.Voget des
Glaubens, sein, dass die reformierte Landeskirche sich inskünftig an das .*
Uelsener Protokoll als an eine von ihr selbst vollzogene Entscheidung hal-
ten werde,
4'«'Unter welchen Umständen kann unter den Voraussetzungenvon 1,2 und 3»
ein erklärter Deutscher Christ in der reformierten Landeskirche Hannover
ein Aufsiehtsamt bekleiden ?

Antwort:Unter keinen Umständen.Satz 3 des Uelsener Protkrlls hat
ausdrücklich erklärt:"dass sich der wirkliche Bekenntnisstand unserer're-
formierten Kirche nach Lehre und Ordnung in einer dem Bekenntnis der Vä-
ter entsprechenden praktischen, insbes. auch kirchenpolitischen Bekennt-
nishaltung beweisen und bewähren mscs." Was heisst "praktische..,insbesonde-
re auch kirchenpolitische Bekenntnishaltung",wenn darunter nicht auch und
gerade eine bestimmte Haltung in allen Amtsbesetzungsfragen verstanden
sein soll? Gab es zur Zeit des Uelsener Protokolls noch einen erklärten
Deutschen Christen, der in der reformierten Landeskirche Hannover ein
Aufsichtsamt bekleidete - was mir persönlich damals nicht bekannt war -
so musste er, gutgläubige Auslegung des Uelsener Prutokolls vorausge-
setzt, am 22. Dez. 1934 aus diesem Amt entfernt werden.Wenn ich der durch
die Herren D. Hollweg und P.Voget vertretenen reformiert hannoverschen
Kirchenleitung zugetraut hätte, Massnahmen in dieser Richtung nach wie
vor zu unterlassen, so würde ich das Uelsener Protokoll nicht unterschrie-
ben haben.
5.Hat die reformiert hannoversche Landeskirchenleitung,nachdem sie einen
erklärten Deutschen Christen in seinem kirchlichen Aufsichtsamt belassen
hat, das Recht und die Vollmacht, e_inen Prediger oder ein anderes Glied
der Kirche der Verletzung der kirchlichen Ordnung zu bezichtigen,wenn
diese ihren Grund in einem durch diese Unterlassung verursachten Gewis-
senskonflikt häT?

Antwort :Nein. Wenn di-3 reformiert hannoversche Landeskirchenlei-
tung, tatsächlich einen erklärten Deutschen Christen in seinem kirchlichen
Aufsichtsamt, belassen '"der ihm ein solchen gegeben hat, dann hat sie ihre
im Uelsener Protokoll von ihr selbst anerkannte kirchenregimentliche
Pflicht in .dieser Hinsicht nicht erfüllt. Es ging dann die kirchenregi-
mentliche Entscheidungsbefugnis, d.h. die Befugnis der Entscheidung über
die rechte Wahrnehmung der kirchlichen Ordnung in dieser Hinsicht, d.h.
hinsichtlich des Verkehrs mit dem betreffenden deutschchristlichen.Auf-
sichtsbeamten von der ordentlich bestellten Kirchenleitung zurück auf die
zu diesem Verkehr genötigten Prediger oder anderen Glieder der Kirche, .
Es kannte also eine jjJcheijnbärej Verletzung der (durch die Kirchenleitung
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zuvor sicher verletzten !) Kirchenordnung tatsächlich eine rechte und
pflichtmassige Wahrnehmung dieser Ordnung sein. Es konnte und kann aber
das.Urteil darüber, ob es sich im konkreten Fall einer scheinbaren Ver-
letzung der Ordnung nicht tatsächlich um deren Rechte und pflichtmässige
Wahrnehmung handelte, in dieser Hinsicht nicht Sache der durch jene Unter-
lassung indirekt zur Partei gewordenen Landeskirchenleitung sein. Sie
hat mit der in jener Unterlassung sicher vorliegenden Verletzung der Ord-
nung die Prediger und die anderen Glieder der Kirche gerade zu dazu ge-
zwungen, sich in allen mit der Existenz jenes deutschchristlichen Auf-
sichtsbeamten zusammenhängenden Angelegenheiten nach bestem eigenen Wis-
sen und Gewissen zu entscheiden.

.. gez. Prof. D. Karl Barth.

Pastor Middendorff,Schüttorf, der an meiner Statt Mitglied des Reichs-
bruderrates geworden ist und den reformierten Platz im Rat der Bekennt-
nissynode innehat,schreibt zur läge:

Bei der Versammlung von Vertretern des Luthertums in der Deut-
schen Evangelischen Kirche, die am 11. März 1936 in Frankfurt am Main
stattgefunden hat, hat man erklärt:

a)£as' deutsche Luthertum ist gewillt, an der Gestaltung der
kirchlichen Neuordnung für Deutschland, insbesondere an der'
Erreichung der Ziele der Bekennenden Kirche, mit den ihm zur
Verfügung stehenden Geistlichen, theologischen und kirchli-
chen Kräften mitzuarbeiten.

b)Die lutherischen Kirchen in Deutschland schliessen sich des-
halb unter einer eigenen geistlichen Leitung zusammen,um da-
durch die geistliche und kirchliche Geschlossenheit des
deutschen Luthertums zum Ausdruck zu bringen und in der
kirchlichen und staatlichen Öffentlichkeit den Dienst des
Luthertums in enger Verbindung mit allen Organen der Beken-
nenden Kirche zu tun. Eine eigene ständige Vertretung wird
in Berlin errichtet, um die Aufgaben der lutherischen Kir-
chen, Gemeinden und Werke in Fühlung mit den kirchlichen
und staatlichen Stellen wahrzunehmen.

Vizepräsident Dr. Keinzolt erklärt in Nr.13 der Allgemeinen
Evangelisch-Lutherischen Kirchenzeitung vom 27»März Spalte 305 unten,
in Frankfurt am Main sei der sichtbare Rahmen geschaffen, indem das Luther-
tum innerhalb der DEK sich darstellen könne. "Es ist zu hoffen',' - schreibt
er weiter- "dass dieser Rahmen nicht lange chne Inhalt bleibt, sondern die
feste Klammer bildet für den Zusammenschluss des deutschen Luthertums und
zwar nicht nur zu einer Gesinnungs- und Arbeitsgemeinschaft, sondern zu
der deutschen lutherischen Kirche.Wann der Zeitpunkt gekommen sein wird,
in dem einmal ^ie__deu|§c^e_igthegi|che_Kirche_die_deutsche_evange^
Kirche überhaup^~sein~~wif 3 7 7 7 7 ~ T " ~ ~ =

~ 7 7 =
==============£=========:==» das vorher-zu-sagen wäre vermessen; dass die-
ses Ziel nicht nur von "genuinen Lutheranern" verfolgt wird, ist eine
starke Verheissung für die Zukunft. - " (Unterstreichungen von mir.Midden-
dorff)

Es scheint mir,dass von jener lutherischen Seite die Lage folgen-
dermassen angesehen wird: Eine Kirchenleitung kann es nur vom Bekenntnis
her geben.-Die DEK, die ja nur ein Bund bekenntnisbestimmter Kirchen ist,
hat kein Bekenntnis. Folglich kann sie auch keine echte Kirchenleitung
haben. Man erstrebt, "die deutsche lutherische Kirche, die die deutsche
evangelische Kirche überhaupt sein wird", mit einer lutherischen Leitung
der DEK. Die Reformierten bekommen etwa die bekannte Seitenkapelle. Aus der
Uni-tn sucht man möglichst viele aufzuspalten und an sich zu ziehen.Und die
übrigen???
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Wenn man dies will,warum hat man es nicht ganz r.ffen, z.B. schon in Oeyn-
hausen, gesagt ?

Warum hat man von November 1934 bis Februar 1936 eine ganz ande-
re VKL der DEK sich gefallen lassen und selbst mit dargestellt?

Bei seinem Eifer für das lutherische "Bekenntnis" und eine vom
lutherischen Bekenntnis her zu bildende echte Kirchenleitung hat man es an
der rechten Bekenntnishaltung manchmal fehlen lassen, z.B. im Januar ,1934,
als man sich wieder hinter Ludwig Müller stellte, und weiter durch vielfa^
ches Schweigen, wo man hätte reden sollen, z.B. im September 1935 gegenüber
dem Sicherungsgesetz.

Man kann sich mit Zoellner,den das gleiche Ideal einer Sammlung
der-Lutheraner und einer, lutherischen DEK beseelt, und mit seinem Reichs-._
kirchenausschuss, im tiefsten Grunde einigermassen eins wissen.

Was ist zu dieser ganzen Lage und Tendenz zu sagen?
Zweifellos dürfen wir an den Prägen, die uns die Bekenntnisse

unserer Kirchen aufgeben, nicht vorübergehen, sondern haben sie - den Mah-
nungen eines Asmussen und eines Karl Barth folgend - mit neuem Ernst anzu-
fassen. Wir tun gut, dabei nicht an die spätere Orthodoxie, sondern die
Bekenntnisbildung des ReformationsJahrhunderts anzuknüpfen.

Die Frage aber wird doch sein, was stärker ist:Das, was uns im
16,Jahrhundert und nachher trennte, oder das Einende, was uns in Barmen
im Mai 1934 und im ganzen Kirchenkampf der letzten Jahre geschenkt worden
ist.

Es ist weiter zu fragen, ob wir uns bei der Neubesinnung auf die
durch die Bekenntnisse unserer Kirchen entstehenden Fragen getrennt oder
gemeinsam, d.h. im gegenseitigem Austausch und lernen unter das Wort Gottes
führen lassen.

Es ist drittens zu fragen, wer enger zusammengehört:
Die Lutheraner, die im Kirchenkampf eine bekennende Haltung ein-
genommen haben und die Lutheraner, die einer Entscheidung aus dem
Wege gegangen sind,desgleichen die Reformierten v*n beiderlei
Art,

O d e r
Lutheraner und Reformierte und Unierte, die sich während der letz-
ten Jahre von Gott in eine Gemeinsamkeit kämpfenden Bekennens
haben hineinführen'lassen.
Darf diese Gemeinsamkeit verloren gehen ?
Und bestände nicht, wenn möglichst alle Lutheraner bekennende und

3ich zurückhaltende, möglichst alle Reformierten,bekennende und sich zurückhal-
tende, gesammelt würden, die grcsse Gefahr, dass einfach die alte Kirche wie-
ierkehrte? Und würde eine solche Kirche den Kampf, der gegen den Mythus und
•/ielleicht auch gegen den Totalitätsanspruch des Staates zu führen sein wird,
bestehen ?

M e l n z o l t meint a,a.O. : "OTyschcn die Stunde für das angebro-
chen ist, was wir "Junge Kirche" nennen ? Gott mag es wissen. Wir können nur
ines tun: An diessem Ziel arbeiten und bauen. Dabei soll es uns .Mahnung und
"erheissung zugleich sein:'V/o der Herr nicht das Haus baut,so arbeiten um-
-jonst,die dran bauen . Wo der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wäch-
ter umsonst l n

Das ist gewiss wahr. Aber könnte es nicht auch dahin kommen,dass
"ott erst einmal alle unsere eigenen Gebäude, in denen wir uns noch mehr oder
;eniger sicher fühlen, völlig, ganz anders noch als bisher,zerschlagen.müsste,
is wir in der Glut der Anfechtung endlich zu wahrer Einheit zusammenge-
chweisst würden?

Vorstehende Gedanken müssten m.E. den sich absondernden lutheJi-
chen Brüdern mit aller Offenheit und Ehrlichkeit gesagt werden.Und wenn
ie sich weigern, der VKL der DEK gegenüber Bindungen zu übernehmeoi,dann
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sollen sie uns sagen, wie denn die Bekennende Kirche ohne eine gemeinsame
Leitung zusammenbleiben kann.

In Oeynhausen hat nicht nur Bruder Asmussen ihnen mit ergrei-
fendem Nachdruck zugerufen: "Wir lassen euch nicht; wir halten euch fest!11,
sondern in der letzten Stunde der Synode hat auch Oberkirchenrat Breit
feierlich bezeugt:"Wir möchten nicht aus der Gemeinschaft heraustreten,
wenn Sie mir kündigen,ich gebe Sie nicht frei.Ich entlasse mich nicht aus
der Gemeinschaft!"

Es muss auf beiden Seiten darum gerungen werden, dass solche
Worte nicht nur Worte bleiben.

Die Vorläufige Leitung der D.E.K« nimmt in folgender Weise Stellung zu der
Gründung der lutherischen Kirche Deutschlands:

I.
Der Vorläufigen Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche ist eine "Nie-
derschrift der Besprechung über die Leipziger Vereinbarung" samt Anlage
zugegangen, die am 18,111.36 in Leipzig getroffen wurde. Danach ist ein
"Rat der Evangelischen Lutherischen Kirche Deutschlands" gebildet werden,
bestehend aus den Herren

Landesbischof D. Marahrens
Landesbischof D. Wurm
Landesbischof D. Meiser
Oberkirchenrat Breit
Superintendent Hahn
Dr. Lilje
Dr. Beste

Der "Rat der Evangelischen Lutherischen Kirche Deutschlands" hat sich in
den Herren Oberkirchenrat Breit (Vorsitzender), Dr. Lilje und Dr. Beste
eine ständige Vertretung gageben; die Geschäfte werden von einem Sekre-
tariat mit dem Sitz in Bc-rlin geführt.

Der Zweck des lutherischen Zusammenschlusses wird in der ge-
nannten Niederschrift dahin beschrieben:

"Er nimmt die gemeinsame geistliche Leitung für die lutheri-
schen Kirchen und Werke v/ahr , die sich der Bekennenden Kirche zugeordnet
halten.

Der Rat der Evangelischen Lutherischen Kirche Deutschlands
hat. in Ausübung der geistlichen Leitung darüber zu wachen,dass das lu-
therische Bekenntnis entsprechend der unzertrennlichen Verbindung von Be-
kenntnis und Ordnung in allen Einrichtungen und Massnahmen der lutherischen
Kirchen zur Darstellung k miat.

Er soll allen Kirchen,Gemeinden und Werken der Bekennenden
Kirche Deutschlands dienen,die das lutherische Bekenntnis als verbindlich
für Lehre und Ordnung anerkennen und in ihrem Bereich verwirklichen. Ins-
besondere wird er seine Fürsorge den lutherischen Kirchen und Gemeinden
zuwenden, die der Leitung durch ein geordnetes, zu der Bekennenden Kirche
gehörendes Kirchenregiment entbehren. "

Dem mit der Führung der Geschäfte betrauten Sekretariat in
Berlin ist als Aufgabe zugewiesen:

Es wird sich angelegen sein lassen,die Belange der lutheri-
schen Kirchen Deutschlands allseits wahrzunehmen. Es soll die gemeinsamen
bekenntnismässigen Anlieger, in ständiger Fühlungnahme mit den anderen Or-
ganen der Bekennenden Kirche Deutschlands vertreten.

II.
Die lutherischen Mitglieder der Vorläufigen Leitung der Deutschen Evange-
lischen Kirche haben hierzu folgendermassen Stellung genommen:
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.Der ?3.i;i3 ''d^-i der DvcJ-i^oJ.xsnhê l-ithsi" :;nhe;i iCirebe Beutsch-

lands" Eiusa j..a •: ! u r kirchlichon 'ind ausserliirchlichea üffenildnhkoit den
ttichtautrefiQ/jdsn Eindr'K.'k er'-vecker., als sei d ieser i!dt di'i V'er'-retuiig der
lutheris-phei; Kirche De,; i.och'Landa,. Te.tajtc,ti;.:i.cJ; a n a v ^V'.'. e« ii e lutherische
Kirche :ijeut.':uhl?.':v.ls noch nicht, üie kann er?: t entstö.lienvT7.onn s u" 'i.r-uad
ernsthafter t j ieol^giaoher Büa.imimip die Diti l ici t der JiehrsosEtaihyJ i »es deut- i
sehen Luthertums festgestellt i.sr, (vgil , Annt-bla t̂ für din e v, .,.>.. >,h, Kirche
in Bauern rechts den Rheins, Nr. 'j vom ! j , , ? o f i « )- ^'J-3 .:^ij''Lc:l t df: '" luthe-
risohpr Kirche wird rir.ht r;uf dem Wegs .-.;:U)es organioatcri'ochen Suso-inmen--
schlussos geeohail'vVii der nioht nur von. beJosnntnisiaäsaigan Varaussetsungen
bestimmt ist, Ha;;:lf i doch t,a!idäE'biso'ior D j Hoioi- ."  noe:: cK;<:; fratstpheil des Hates
der Evangelischen Luther.!.acAfiii K .L roha routachlrt^uo Gi-yjv!i..ü..'!"or zu •/• rirne:i,
dass tr nioht v n solchwa nac'ibräglici.i MI - H'jü.-Vb^.i.-.t 1-,-r'nrg in Xirch
missbraucht werben ra.r j':'e; die den äiitsoheiduugön dor li'tstc.i 2 V2 Jahre
ausgeb"gen sind,

J'IUE der in der .Niederschrift ix toat n̂ tJotv/end.igfceit, dass der
Rat der Evangelischen lutheriachf.r. K i r che ücutsol iLant iö n.Lt dem bisherigen
lutherischen Rat Fühjur i fj nehmw.i iiitisae, ergibt Eii-'.t, O.:ii-'.; der Nairo "Rat der
Evangelischen L':;.therisch":r>. Kirche ^eirtschlaadf;11 :iur ga neuen Mj ssverständ-
nissen Anläse "ii.c''^;i  auas. Bei dam üfs'benöiuan'ler beider Kätc wird in der Ge-
meinde der Eindruck si.ner J; rtachrnitendyn V'ar\yii"rung und Selbstauflösung
des lutherturns in Döulsohland orweclrt,

>"s hat büfrei i idt i t ;diss zu den Vcrbniiprtchirnge;!, die .711 der Bil-
dung Oo:-!l l!s-!;g der Evangelischen Luthörisohnn Kircho Deutsch.lands"fUhrten,
auch it'i'ut;" ' iedoc soi.cher Ilirchou zugezogen wurden, die als lutherische Kir -
che im Si ""i o der "Belterintrj . i^gehriften nicht angesprochen werden können,z.B.
Baden und Thüi ingcr. Oag ,;g .'-vi sind zwoifcillos Lutherische Kircheugebiete
nicht ver t re ten gewesen, wie Hamburg, Oldenburg,Schleswig-Holstein und Iü-
beck, Schi: esdli ch dürfen auch die lathertiner '.Innerhalb der evangelischen
Kirche der altpreussisohen Urn-in Jncpruch erhb'Den, an der Gestaltung einer
evangelisch-lutherischen 'iiirohe Deutschlands E:ltHUv«:'.r3ren, Sie sind aber'
auch nioht massgeblich vertreten gewogeu,

fleawcgeii. r.iutc dj esen; Hat der .Tvan'jelx.Tchen lutaerisohen Kirche
Deutschlands ds.u Recht unstr i t ten vord tn, i.a iJcuuca dar dou-.scher; Luther-
tums zu sprachen u de r z;i handeln,

III .
Ist der I-'at d>-r Kvaugolinoben Iiutherischon K'iruhe Deutschlands

nicht .die Vertre l iun» des Luthertums in j}euts;;hls.ry."L. au i:st e?: noch weniger
imstande, dio geneinsanic geistliche Lei lun«; für üj.i i Lu ther .Aschen Sirchen
und Werlce wahraunehmen-, di^sio'':. de-.- Bekennenden ••'irch c ?,;.i/'eo'rcnat halten,
li e IV, . Bekenn-fcniaqynoai au Bad Oe;ynhiij.peri hat dur:,h Beschluss festgestellt,
öass sie das rechtinl;,j«ige ayn'iüal'j Organ der I'KK i t; t. .,'-,.j;' ihren Boschluss
hin hat c.e-r Rolohsbruderrat d:o Y -Tläuil^ö Ir^itwur der deutschen Evangeli-

'sehen Kirche bestellt, Eanit int d\: ' /;-e QS.FI rechtiianRigü Organ der Leitung.
Die Vorläufige Leitung der 'Oa' u,-:cho-.i E-/-?.rj«;o:i .icohen K.Lrch-i ,is t jig.r;h Bekennt-
nissen gegl iedert, r ' i e .1.u;.--,oria.:h::/L .K:i.rc.he.u vnid Y/«r':-"e köüucn daher nur in
ihr .die gemeinsame geiotia.'che T';i Lur:g haben, B o.t o r n sie nicht ihre Zuord-
nung zur T / f v io r jen ien Kirche aufgeben

Bei der Sri-zuiig rie-s Eeiohsbruderrates a:|i. l ' l . K ä rz 193'j haben
als Vertreter der in Hol der ^vangelri.sche» Luth irischem Kirche Deutschlands
zusammengpsch). ssenr.i-! tav d^-skirr-hen-die Herren Otje.rkirchenrat Pressel-
stuttgart, Srperjr . ' tar j f isr jt Hara-J.)rs;5den ur;d Pfari't.'r Bo^ner-Avigsburg überein-
stiimend betont, r.1 ;;,•.; s das Tseugevvälilts Grsni.uF au? keinen Fall in Gegensatz
zur Vorläufig». leitung äcr D.EK d3j; Annjruciv auf gc.-intl ichu' Leitung erheben
ilür-'p . Unter Hinweis dara.i.f, dans die VerhandJ.ungen noch nicnt aogeschl^a-
sen seien, h.ibovi sie swgögagt, aj.ch dafür eiviziAseta,...'!,1 dass dieser Anspruch
fallen gelassen würde, üe:1 B^scnluss von Leipzig '.-o:;; 10,3.1936 gf igt, dass
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sie mit ihrem Anspruch nicht haben durchdrängen können.

IV.
Bereits am 24.August 1935 hat die bayrische Pfarrerbruderschaft

in einem Schreiben an die Vorläufige Leitung der Deutschen Evangelischen
Kirche es für "zweckmässig1' erklärt, "dass in den zerstörten Kirchenge-
bieten eigene Organe de i1 VKL zur Leitung dieser Gebiete bestellt werden."
Der Plan, der damals nicht verwirklicht werden konnte,taucht mit dem An-
spruch des Rates der Evangelischen Lutherischen Kirche Deutschlands er-
neut auf, nämlich die rechtmässige geistliche Leitung der Bruderräte in
den zerstörten Kirchengebieten durch ein in anderen kirchenpDlitischen
Bindungen stehendes Gremium zu untergraben. Dabei ist es ganz besonders
schmerzlich, dass dieser Versuch unmittelbar nach der IV. Bekenntnissyno-
de von Bad Oeynhausen und riauh dsm Rücktritt der früheren Mitglieder der
Vorläufigen Kirchenleitung aufgenommen werden ist. Hier wird auf dem Wege
der Organisation einu Spaltung vorgenommen,die nicht nur innerhalb der
zerstörten, s-ndern auch innerhalb der intakten Kirchen noch schwere Polgen
zeitigen wird.

V.
Nachweislich ist die Bildung des Rates der Evangelischen lutheri-

schen Kirche Deutschlands in der kirchlichen und ausserkirchlichen Öffent-
lichkeit als Gegengiündung gegen die Vorläufige Leitung der DEK gewertet
worden. Das ist selbst in Kreisen geschehen, die an diesem Zusammenschluß
beteiligt sind. Dafür sind die Beschlüsse dos Bruderrates der lutherischen
Bekenntnisgemeinschaft in Thüringen vom 16.3-1936 ein Beweis.Ziffer 1 die-
ses Beschlusses lautet:

"Der Bruderrat billigt die Mitwirkung seines Leiters bei den
Frankfurter Verhandlungen zur Bildung eines lutherischen Bundes.
Er stellt fest, dass das Verhältnis des Bruderrats zur geistlichen
Leitung des lutherischen Bundes dasselbe ist,wie zur ehemaligen
V.- rläuf igen Kirchenleitung."

VI.
Oberkirchenrat Breit hat in einem Aufsatz über die IV.Bekenntnis-

Synode der DEK in Bad Oeynhausen (Allg.Ev.Luth,Kirchenzeitung Nr.11 vom
13.3.36.) als Ertrag dieser Synode festgestellt:

"Ganz abgesehen von dem Konsensus über das Wesen der evangeli-
schen Kirchenleitung, der alle Synodalen verband, wurden die
in der Bekennenden Kirche zur Lösung drangenden Probleme so
scharf gesehen wie vorher nie, und damit die inneren Voraus-
setzungen für eine künftige echte Synode geschaffen. Daos die
Bekennei.de Kirche lebt und auf ihrer Selbstbewegung grcsse Ver-
heissung liegt, erwies sich auch darin, dass die Fragen zuhauf
sich einstellten, der Lösung von uns gefordert ist."

Zu diesen Fragen gehört die Frage nach dem Aufbau der lutheri-
schen Kirche in Deutschland; Für sie ist zweifeil-s der Lutherische Kon-
vent der Bek&ant/i1««iynode zuständig; denn die Bekenntnissynode hat diesem
Konvent ganz bestimmte l-ekanntntsmässige Aufgaben gestellt, und zwar nicht
zuletzt auf Anregung von Landesbischof D. Marahrens unter Mitwirkung der
Vertreter lutherischer Kirchen.Hierher gehört nicht nur die Auslegung
der Barmer Beschlüsse, sondern !,.uch die Vorbereitung einer künftigen Gestal-
tung der Deutschen Evangelischen Kirche,

Die Vorläufige Leitung der DEK hat demgemäss den V.-rsitzenden
des Lutherischen Konvents der Bekenntnissyn.'de aufgefordert, unverzüglich
den Konvent vorzubereiten und ihn alsbald einzuberufen. Dieser Konvent
ist ein rechtmässiges Organ der Bekannenden Kirche Deutschlands, wo_hin-
gegen dem neugebildeten Rat der Evangelischen Lutherischen Kirche Deutsch-
lands die RechtiLässigkeit mangelt. Es ist Aufgabe des Konvents, "die Be-
lange der lutherischer! Kirche in Deutschland allseits wahrzunehmen."
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Der K-nvent ist der 0.r<L;!i die gemeinsamen bekerurtaismässigen Anliegen
in ständiger i'uli] '.•x̂ iahme mit den anderen Organen der Bekennenden Kirche
Deutschlands 211 vertreten.

. ' VII.
Die ".".then?ohen Mitglieder der Vorläufigen Leitung der Deutschen

Evangelischen Klrcte wurden die Verantwortung, die ihnen für das gesamte
luthertusi Deutsch!-,nds von der Bekenntnissynfide übertragen ist, mit Ernst
wahrnehmen, Sie rifen die lutherischen Kirchenregierungen,die Gemeinden
und Werke.die luiherisehen Bekenntnisses sind, auf, ihr Amt in Treue
wahrzunehmen und ihro Aufgaben innerhalb der Bekennenden Kirche Deutsch-
lands zusammen mit der Vorläufigen Leitung der Deutschen Evangelischen
Kirche zu erfüllen.


